
7. Belehrung über das Beschwerderecht gemäß § 35 
StVG

8. Ort und Datum sowie Unterschrift des Leiters der 
Strafvollzugseinrichtung bzw. des Jugendhauses.

§ 38

Ansprüche aus Unfällen und Berufskrankheiten

Bei Schäden aos im Strafvollzug erlittenen Unfällen 
oder Berufskrankheiten wird mach der Entlassung aus dem 
Strafvollzug nach den für die Behandlung von Schäden 
aus Unfällen oder Berufskrankheiten geltenden Rechts
vorschriften verfahren, sofern diese Schäden zum Zeit
punkt der Entlassung noch vorliegen oder danach als 
ursächliche Folge eines solchen Unfalles oder einer sol
chen Berufskrankheit auf treten.


